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1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Gößweinstein wurde 
durch das Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 01.08.2023, 
Az.: 2/21 – 9410, zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 
GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  

Eggolsheim-Hallerndorf 
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes – 
BaySchFG-, Art. 35 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemein-
deordnung erlässt der Schulverband Gößweinstein folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
846.300,00 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
1.191.500,00 € 

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1. Haushaltssatzung des Schulverbandes Gößweinstein (Land- 
 kreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2023

2. Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Um- 
 weltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

 Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG für den Gewäs- 
 serausbau in Form einer temporären Bachverrohrung an den  
 RÜB 11 und 12 in Egloffstein durch den Zweckverband zur  
 Abwasserbeseitigung im Trubachtal
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2.

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Fachbereich Wasserrecht
Az.: 42-6456-109/23

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung des Landratsam-
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG); 

Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG für den Gewäs-
serausbau in Form einer temporären Bachverrohrung an den 
RÜB 11 und 12 in Egloffstein durch den Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung im Trubachtal

Bekanntmachung

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Trubachtal bean-
tragte mit Einreichung der Genehmigungsplanung vom Juli 2023 
die wasserrechtliche Genehmigung für die o. g. Maßnahme.

Für den geplanten Gewässerausbau ist gemäß Ziffer 13.18.1 der 
Anlage 1 des UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 
vorgeschrieben.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war nach § 7 Abs. 1 
UVPG auf Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG genannten Kriterien festzustellen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 
Ebenso war zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen 
durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- 
und Verminderungs-maßnahmen offensichtlich ausgeschlossen 
werden (Anlage 2 UVPG) oder inwieweit Prüfwerte für Größe oder 
Leistung, die die Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Im 
vorliegenden Fall wäre dann eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, weil mit der beabsichtigten Maßnahme 
keine erheblichen nachteiligen und dauerhaften Auswirkungen auf 
die genannten Prüfkriterien ersichtlich sind. Dieser Einschätzung 
haben sich die Fachbehörden in ihren Stellungnahmen angeschlos-
sen.

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Trubachtal plant 
zum Zweck der Sanierung des RÜB 11 und des RÜB 12 eine Bau-
zufahrt über die Trubach, einem Gewässer II. Ordnung. Hierzu sol-
len zwischen den Flur.-Nrn. 745 und 747, Gemarkung. Egloffstein, 
bei etwa Fluss-km 11+850 zwei Rohre DN 800 in das Gewässerbett 
gelegt und überschüttet sowie mit Stahlplatten abgedeckt werden. 
Ein Überschwemmungsgebiet ist vorläufig gesichert. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist durch das Ausbauvorhaben 
mit keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Um-
welt durch den Eingriff in das Gewässersystem zu rechnen. Die 
Ziele der Gewässerentwicklung werden nicht nachteilig berührt. 
Die Bauausführung stellt nur vorübergehend einen Eingriff in den 
Naturhaushalt dar, welcher nach Fertigstellung der Maßnahme 
jedoch zu keiner Verschlechterung des Naturhaushaltes führt, da 
die vorübergehenden Eingriffe wieder restlos zu beseitigen sind. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist ebenfalls nicht mit erheblichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Wasser, Boden, 
Natur und Landschaft zu rechnen. Erhebliche Beeinträchtigungen 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-
soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2023 auf 338.900,00 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf 171 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.981,96 € 
festgesetzt.

4. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 253,82 € 
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Gößweinstein, den 28.08.2023

Schulverband Gößweinstein

Hanngörg Zimmermann

Schulverbandsvorsitzender
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von unter Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
fallenden Schutzgütern sind nicht zu erwarten. Von einer Verträg-
lichkeitsabschätzung kann wegen der temporären und geringen 
Flächeninanspruchnahme der Verrohrung abgesehen werden.

Nach der hier gebotenen, aber auch ausreichenden summarischen 
Prüfung kommt das Landratsamt Forchheim als zuständige Geneh-
migungsbehörde ebenfalls zum Ergebnis, dass keine erheblichen 
Umweltauswirkungen vom geplanten Eingriff in das Gewässersys-
tem zu erwarten sind. Zwar werden Umweltauswirkungen von der 
geplanten Maßnahme ausgehen, diese werden jedoch durch ent-
sprechende Auflagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben blei-
ben. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist deshalb nicht durch-
zuführen. 

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öf-
fentlich bekannt gegeben.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selb-
ständig anfechtbar.

Ebermannstadt, 20.09.2023

Köse-Andre

Regierungsrätin


